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Wort und Antwort

Leserbrief zu Heft 3/04: Alfred Vogel:
«die ß-schreibung»

Neue Regelung von ss/ß analog
zu andern Konsonanten?

Alfred Vogel sagt: «mit dieser reform
sind nun für den konsonanten s klare
Verhältnisse geschaffen worden, analog
zu den übrigen konsonanten. und die
Schweiz täte gut daran, ihren alleingang
neu zu überdenken.» Es folgt eine

Beweisführung, die auf den ersten Blick

überzeugend wirkt. Aber hält sie auch

einem zweiten Blick stand?

Der ersten Aussage - «klare Verhältnisse»

- kann man durchaus zustimmen.
Die Reform hat in diesem Bereich eine

deutliche Vereinfachung gebracht.
(Aber die Schweizer Regelung des

Verzichts auf ß ist immer noch bedeutend
einfacher.)

Die zweite Aussage ist die Behauptung,
beim S-Laut liege eine Analogie zu den

übrigen Konsonanten vor. - Wie aber
sieht nun die Beziehung zwischen dem

S-Laut und den Verschlusslauten aus?

(Die andern Konsonanten brauchen wir
nicht in den Blick zu nehmen.)

Das Beispiel-Paar «Straße - Klasse» (für
«langer Vokal - kurzer Vokal») verhält
sich offensichtlich nicht analog zu den

Paaren «Hupe - Steppe/Pate - Matte/
Haken - Hacke». Analog wäre einzig die

Schreibung «Strase», was aber nicht

möglich ist, weil hier der S-Laut stimmhaft

ausgespochen würde. Das hängt
natürlich damit zusammen, dass wir
beim S-Laut (im Gegensatz zu den
Verschlusslauten) gar kein Zeichen für die

stimmhafte Variante zur Verfügung
haben. Wir sehen also, dass die Situation
beim S-Laut von der bei den Verschlusslauten

grundsätzlich verschieden ist.

Wenn wir Schweizer also weiterhin bei

unserer (sehr einfachen) Regelung der S-

Schreibung bleiben, verhalten wir uns

nicht inkonsequent, sondern wir sind

nur der Auffassung, dass für einen
Sonderfall nicht unbedingt ein Sonderzeichen

verwendet werden muss.

Jakob Spälti

164 Sprachspiegel 5/2004


	Wort und Antwort

